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Anfrage an die Stadtverordnetenversammlung am 25.03.2015 

 

Berücksichtigung der Thematik E-Mobilität im Rahmen Umgestaltung des 

Verkehrsknotens Hauptbahnhof Cottbus 

 
 
Sehr geehrter Herr Scharmacher, 
 
ich bedanke mich für Ihre Anfrage an die Stadtverordnetenversammlung und 

möchte sie Ihnen nachfolgend beantworten: 

 

Im Planungsprozess wurde selbstverständlich auch die Thematik Elektromobi-

lität sehr umfangreich berücksichtigt. 

Im Bereich der Fahrradabstellanlage (südlich des Hauptbahnhofes) besteht 

zukünftig die Möglichkeit die Infrastruktur für E-Mobilität nachzurüsten. 

Weiterhin ist auf der Nordseite des Bahnhofes (Ausgang Personentunnel) eine 

geschützte Abstellanlage für Fahrräder vorgesehen, die ebenfalls mit Ladesta-

tionen ausgestattet werden kann. 

Im Rahmen der Planung des neuen P+R-Parkplatzes auf der Westseite wur-

den perspektivisch Standorte von Ladestationen berücksichtigt. Diese Stell-

plätze können später mit geringem Aufwand mit jeweils einer Ladestation und 

der notwendigen Energiezufuhr ausgestattet werden. 

Unser Projektpartner Cottbusverkehr plant bereits im Rahmen der Realisierung 

des zukünftigen ÖPNV Terminals eine Haltestelle mit einer Ladestation für E-

Busse auszustatten. 

Somit wurden die Vorrausetzungen für eine nachhaltige Infrastruktur im Pla-

nungsprozess geschaffen, einzig das Problem des zukünftigen Betreibers die-

ser Ladestationen blieb bisher ungelöst, da die Stadt Cottbus nicht selbst als 

Betreiber auftreten wird.  

 

Unter Einbeziehung von Experten, wie beispielsweise dem Leiter des For-

schungsprojektes „e-SolCar“, Herrn Prof. Schwarz von der BTU Cottbus – 

Senftenberg hat sich die Stadt Cottbus intensiv zu Beispielprojekten und 

Marktperspektiven beraten lassen. Weiterhin gibt es erste Initiativen zwischen 

Unternehmen, der BTU Cottbus – Senftenberg und der Stadt Cottbus zu Ener-

giemanagementsystemen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass es zukünftig 

einen Anstieg der E-Mobilität geben wird, jedoch ist zum gegenwärtigen Zeit-

punkt die private Nachfrage in Cottbus noch zu gering. 
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Zu den Fördermöglichkeiten möchte ich Ihnen mitteilen, dass die bisherige Förder-

richtlinie Elektromobilität des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(BMVI) zum 31.12.2014 ausgelaufen ist. Die Themen Nachhaltigkeit und Klimagerech-

tigkeit sind in allen aktuellen Förderrichtlinien sehr stark verankert, aber eine neue 

gesonderte Förderrichtlinie für E-Mobilität ist im Land Brandenburg derzeit nicht be-

kannt.  

 

   

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung  

 

 

 

Marietta Tzschoppe 

Beigeordnete für Bauwesen 
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